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Regeste

Asyl und Wegweisung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021). Das BFM
gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und ist daher eine Vorinstanz des
Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende Ausnahme im Sinne von Art.
32 liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig für die Beurteilung
der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls endgültig, ausser -
was in casu nicht zutrifft - bei Vorliegen eines Auslieferungsersuchens des Staates, vor
welchem die beschwerdeführende Person Schutz sucht (Art. 105 AsylG; Art. 83 Bst. d Ziff.
1 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]).

E. 1.2
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Der Beschwerdeführer hat am
Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung. Er ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art.
108 Abs. 1 AsylG sowie Art. 105 AsylG i.V.m. Art. 37 VGG und Art. 48 Abs. 1 und Art.
52 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

E. 2
Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, die unrichtige oder unvollständige
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit gerügt werden
(Art. 106 Abs. 1 AsylG).

E. 3.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Als
Flüchtling wird eine ausländische Person anerkannt, wenn sie in ihrem Heimatstaat oder im
Land, in dem sie zuletzt wohnte, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit
zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen
ernsthaften Nachteilen ausgesetzt ist oder begründete Furcht hat, solchen Nachteilen
ausgesetzt zu werden. Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung von Leib,
Leben oder Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck
bewirken (Art. 3 AsylG).

E. 3.2



Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest
glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. Unglaubhaft sind insbesondere
Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich
sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte
Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG). Entscheidend ist, ob eine
Gesamtwürdigung der Vorbringen ergibt, dass die Gründe, die für die Richtigkeit der
Sachverhaltsdarstellung des Gesuchstellers sprechen, überwiegen oder nicht (vgl.
Entscheidungen und Mitteilungen der [vormaligen] Schweizerischen
Asylrekurskommission [EMARK] 2004 Nr. 1 E. 5 S. 4 ff.).

E. 3.3
Die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG erfüllt eine asylsuchende Person nach
Lehre und Rechtsprechung dann, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat
beziehungsweise mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft
begründeterweise befürchten muss, welche ihr gezielt und aufgrund bestimmter
Verfolgungsmotive zugefügt worden sind beziehungsweise zugefügt zu werden drohen
(vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2 S. 37). Ausgangspunkt für die Beurteilung der
Flüchtlingseigenschaft ist die Frage nach der im Zeitpunkt der Ausreise vorhandenen
Verfolgung oder begründeten Furcht vor einer solchen. Die Situation im Zeitpunkt des
Asylentscheides ist jedoch im Rahmen der Prüfung der Aktualität der Verfolgungsfurcht
ebenfalls wesentlich. Veränderungen der objektiven Situation im Heimatstaat zwischen
Ausreise und Asylentscheid sind deshalb zugunsten und zulasten des Asylgesuchstellers zu
berücksichtigen (vgl. BVGE 2008/34 E. 7.1 S. 507 f., BVGE 2008/12 E. 5.2 S. 154 f.;
Walter Stöckli, Asyl, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2.
Aufl., Basel/Bern/Lausanne 2009, Rz. 11.17 und 11.18).

E. 3.4
Begründete Furcht vor Verfolgung liegt vor, wenn konkreter Anlass zur Annahme besteht,
eine Verfolgung hätte sich - aus der Sicht im Zeitpunkt der Ausreise - mit beachtlicher
Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zeit verwirklicht beziehungsweise werde sich - auch
aus heutiger Sicht - mit ebensolcher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft
verwirklichen. Eine bloss entfernte Möglichkeit künftiger Verfolgung genügt nicht; es
müssen konkrete Indizien vorliegen, welche den Eintritt der erwarteten und aus einem der
vom Gesetz aufgezählten Motive erfolgenden Benachteiligung als wahrscheinlich und
dementsprechend die Furcht davor als realistisch und nachvollziehbar erscheinen lassen
(vgl. BVGE 2010/57 E. 2.5 S. 827 f., BVGE 2010/44 E. 3.4 S. 620 f.).

E. 4
Das BFM erachtete die vom Beschwerdeführer geltend gemachten Ausreisegründe als den
Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht genügend. Dieser
Einschätzung ist im Ergebnis beizupflichten. Zur Vermeidung von Wiederholungen kann
vorab auf die nicht zu beanstandenden Ausführungen in der angefochtenen Verfügung
verwiesen werden. Den Rechtsmitteleingaben sind keine stichhaltigen Entgegnungen zu
entnehmen, die geeignet wären, eine Änderung der angefochtenen Verfügung bezüglich der
Flüchtlingseigenschaft und des Asyls (und der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs)
herbeizuführen.

E. 4.1



Der Beschwerdeführer machte geltend, er sei zwei Mal - im (...) und (...) 2012 - von den
türkischen Behörden behelligt worden. Hinsichtlich der vorgebrachten polizeilichen Gewalt
nach der Festnahme bei der Demonstration in B._______ vom (...) 2012 ist nochmals darauf
hinzuweisen, dass für die Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft nach Art. 3 AsylG die
Situation im Zeitpunkt des Asylentscheids massgeblich ist, und die Gewährung des Asyls
nicht dazu dienen kann, einen Ausgleich für vergangenes Unrecht zu schaffen, sondern
vielmehr bezweckt, Schutz vor künftiger Verfolgung zu gewähren (vgl. BVGE 2008/4 Nr.
5.4). Der Beschwerdeführer wurde gemäss seinen Angaben am (...) 2012 ohne Auflagen
und ohne, dass ein Straf- bzw. Gerichtsverfahren gegen ihn eingeleitet worden wäre, aus der
Polizeihaft entlassen. Dies spricht gegen die Annahme einer weiterbestehenden Gefährdung
des Beschwerdeführers nach der Haftentlassung. Eine begründete Furcht vor aktueller
asylrelevanter Verfolgung vermochte er auch mit dem Hinweis auf eine landesweite
Operation gegen kurdische Aktivisten vom (...) 2012, in deren Zusammenhang auch
mehrere Wohnungen in seinem Wohnhaus in B._______ (vermutungsweise) durch die
Polizei durchsucht worden seien, nicht darzulegen. Dies, zumal aus seiner Wohnung nichts
entwendet worden sei, und gegen ihn in der Türkei kein Verfahren hängig sei (vgl. A5 S. 9).
Im Übrigen brachte er auch nicht vor, andere Hausbewohner, deren Wohnungen ebenfalls
durchsucht worden seien, wären anlässlich dieser Razzia verhaftet worden. Weder die
erlittene Polizeihaft noch die geschilderte Wohnungsdurchsuchung vermögen daher eine im
heutigen Zeitpunkt begründete Furcht des Beschwerdeführers vor einer asylrechtlich
relevanten Verfolgung durch die türkischen Behörden darzulegen.

E. 4.2
Hinsichtlich der vom Beschwerdeführer geltend gemachten Angst vor einer
Reflexverfolgung aufgrund seines familiären Umfelds ist festzustellen, dass Sippenhaft im
juristisch technischen Sinn als gesetzlich erlaubte Haftbarmachung einer ganzen Familie für
Vergehen einzelner ihrer Angehörigen in der Türkei grundsätzlich nicht existiert. Indessen
werden staatliche Repressalien gegen Familienangehörige von politischen Aktivisten -
vornehmlich verbotener linker Gruppierungen - vor allem in den Süd- und Ostprovinzen der
Türkei regelmässig angewendet, was als "Reflexverfolgung" flüchtlingsrechtlich im Sinne
von Art. 3 AsylG relevant sein kann. Auch in der näheren Zeit kann die Gefahr allfälliger
Repressalien gegen Familienangehörige mutmasslicher Aktivisten der PKK ("Partiya
Karkerên Kurdistan"), einer ihrer Nachfolgeorganisationen oder anderer von den türkischen
Behörden als separatistisch eingestufter kurdischer Gruppierungen grundsätzlich nicht
ausgeschlossen werden. Die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer solchen Reflexverfolgung zu
werden, erhöht sich vor allem dann, wenn nach einem flüchtigen Familienmitglied
gefahndet wird und die Behörde Anlass zur Vermutung hat, dass jemand mit der gesuchten
Person in engem Kontakt steht. Am Ehesten dürften Personen von einer Reflexverfolgung
bedroht sein, bei denen ein eigenes nicht unbedeutendes politisches Engagement für illegale
politische Organisationen hinzukommt beziehungsweise ihnen seitens der Behörden
unterstellt wird, und die sich offen für politisch aktive Verwandte einsetzen (vgl. EMARK
2005 Nr. 21).

E. 4.2.1
Der Vater des Beschwerdeführers war (...). Ein (Verwandter) väterlicherseits wurde zu
einer langjährigen Haftstrafe verurteilt, (...). Einem weiteren (Verwandten) väterlicherseits
wurde in E._______ Asyl gewährt. Der Vater des Beschwerdeführers suchte am (...) 2005
in der Schweiz um Asyl nach, und das Bundesverwaltungsgericht wies das BFM mit Urteil



vom (...) 2010 an, ihm hierzulande Asyl zu gewähren (Verfahren [...]). Am 16. August 2010
stellte der Vater des Beschwerdeführers beim BFM ein Gesuch um Einbezug seines Sohnes
(des Beschwerdeführers) in seine Flüchtlingseigenschaft und das Asyl. Diesem Ersuchen
gab das BFM nicht statt. Es verweigerte dem volljährigen Beschwerdeführer - im
Gegensatz zu dessen Mutter und den minderjährigen (Geschwistern) - mit in Rechtskraft
erwachsener Verfügung vom 30. August 2010 die Einreise in die Schweiz und lehnte
dessen sinngemässes Asylgesuch aus dem Ausland ab.

E. 4.2.2
Der Beschwerdeführer stammt zwar unbestrittenermassen aus einer politisch aktiven
Familie, aber den Akten lassen sich keine konkreten Hinweise dafür entnehmen, dass er
deswegen erhebliche Nachteile asylrechtlicher Natur erlitten hätte, oder solche mit
beachtlicher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft befürchten müsste. Der
Beschwerdeführer machte nicht geltend, dass es auf ihn nach der Ausreise seines Vaters im
Jahr 2005 oder den Jahren danach von Seiten der türkischen Sicherheitskräfte zu
Übergriffen gekommen wäre, um von ihm den Aufenthalt des Vaters zu erfahren. Auch
anderweitige Behelligungen oder Repressalien wegen der Aktivitäten und der Flucht des
Vaters aus der Türkei brachte er nicht vor. Nach der Ausreise des Vaters hat somit keine
Reflexverfolgung gegen den Beschwerdeführer in der Türkei eingesetzt, und es ist nicht
anzunehmen, dass sich mit der Rückkehr des Beschwerdeführers in sein Heimatland daran
etwas ändern würde. Bis zur polizeilichen Festnahme anlässlich seiner Teilnahme an der
Demonstration vom (...) 2012 machte er keine eigenen Probleme mit den Behörden geltend.
Er habe seit zirka Ende 2011/Anfang 2012 der Jugendsektion der legalen BDP angehört. Er
habe bei Gemeinschaftsarbeiten und Kulturveranstaltungen mitgemacht sowie an
Kundgebungen teilgenommen. Eine Führungsposition habe er dabei nicht innegehabt.
Damit weist der Beschwerdeführer kein eigenes, ihn speziell exponierendes politisches
Profil auf. Ein Verfahren sei gegen ihn in der Türkei nicht hängig (vgl. A5 S. 9). Den Akten
lassen sich denn auch keine konkreten Anhaltspunkte dafür entnehmen, dass der
Beschwerdeführer im heutigen Zeitpunkt von den türkischen Behörden aufgrund eigener
politischer Aktivitäten oder wegen seines familiären Umfelds gesucht und von
Verfolgungsmassnahmen asylrelevanten Ausmasses gemäss Art. 3 AsylG bedroht würde.
Das BFM hat diese Vorbringen des Beschwerdeführers daher zu Recht wegen fehlender
begründeter Furcht vor asylrechtlich relevanter Verfolgung als den Anforderungen an die
Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht genügend erachtet.

E. 4.3
Schliesslich vermag auch die vom Beschwerdeführer geäusserte Furcht vor der Einberufung
in den Militärdienst die Flüchtlingseigenschaft nicht zu begründen. Die Rekrutierung und
eine allfällige Strafe wegen Refraktion oder Desertion würde gemäss konstanter
Rechtsprechung grundsätzlich keine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG darstellen. Es
gehört zu den legitimen Rechten eines Staates, seine Bürger zum Militärdienst einzuberufen
und zur Durchsetzung der Wehrpflicht gegebenenfalls strafrechtliche oder disziplinarische
Sanktionen zu verhängen (vgl. EMARK 2004 Nr. 2 E. 6b.aa S. 16). Als flüchtlingsrechtlich
relevant gilt eine Bestrafung dann, wenn der Wehrpflichtige, der sich weigert, dem
Aufgebot Folge zu leisten, aus einem Grund nach Art. 3 AsylG mit einer höheren Strafe zu
rechnen hat (sog. Politmalus), oder wenn die Einberufung zum Wehrdienst dazu abzielt,
den Wehrpflichtigen in völkerrechtlich verpönte Handlungen zu verstricken.
Wehrpflichtige Männer werden in der Türkei aufgrund der Staatsangehörigkeit und ihres



Jahrgangs für das Militär aufgeboten, ohne dass dieser Verpflichtung eine asylrechtlich
relevante Verfolgungsabsicht des Staates zugrunde liegen würde. Eine Einberufung des
Beschwerdeführers respektive eine allfällige Bestrafung wegen Nichtbefolgens eines
Aufgebots wäre mithin als asylrechtlich nicht relevant zu qualifizieren, zumal kurdische
Refraktäre ihrer Ethnie wegen nicht generell strengere Strafen im Sinne eines "Malus" zu
befürchten haben. Es liegt somit auch in dieser Hinsicht keine objektiv begründete Furcht
vor asylrechtlich relevanter Verfolgung vor.

E. 4.4
Der Beschwerdeführer erfüllt damit die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht.
Das Bundesamt hat das Asylgesuch zu Recht abgelehnt.

E. 5
Lehnt das Bundesamt das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der
Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an (Art. 44 Abs. 1 AsylG).
Der Beschwerdeführer verfügt weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung
noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde daher zu
Recht angeordnet (vgl. BVGE 2009/50 E. 9 S. 733, BVGE 2008/34 E. 9.2 S. 510).

E. 6
Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so
regelt das Bundesamt das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen
über die vorläufige Aufnahme von Ausländern (Art. 44 Abs. 2 AsylG; Art. 83 Abs. 1 des
Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG, SR
142.20]). Bezüglich der Geltendmachung von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt
gemäss ständiger Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie
bei der Flüchtlingseigenschaft, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis
möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2).

E. 6.1
Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer
Weiterreise des Ausländers oder der Ausländerin in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen
Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AuG).

E. 6.1.1
Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem
ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet
ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden
(Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über
die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Dieses flüchtlingsrechtliche
Rückschiebungsverbot schützt nur Personen, die die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von
Art. 3 AsylG respektive Art. 1A FK erfüllen. Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen
ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann
das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Rückschiebungsverbots
nicht zur Anwendung gelangen. Der Vollzug der Wegweisung ist demnach unter dem
Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig.

E. 6.1.2



Gemäss Art. 25 Abs.3 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom
18. April 1999 (BV, SR 101), Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen
Folter und andere grausame unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe
(FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 der Konvention vom 4. November 1950 zum
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK, SR 0.101) darf niemand in einen
Staat ausgeschafft werden, in dem ihm Folter oder eine andere Art unmenschlicher oder
erniedrigender Strafe oder Behandlung droht. Weder aus den Aussagen des
Beschwerdeführers noch aus den Akten ergeben sich Anhaltspunkte dafür, dass er für den
Fall einer Ausschaffung in den Heimatstaat dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer
nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre.
Gemäss Praxis des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) sowie jener
des UN-Anti-Folterausschusses müsste der Beschwerdeführer eine konkrete Gefährdung
("real risk") nachweisen oder zumindest glaubhaft machen, dass ihm im Falle einer
Rückschiebung Folter oder unmenschliche Behandlung drohen würde (vgl. EGMR [Grosse
Kammer], Saadi gegen Italien, Urteil vom 28. Februar 2008, Beschwerde Nr. 37201/06, §§
124 - 127, mit weiteren Hinweisen). Dies ist vorliegend nicht der Fall. Auch die allgemeine
Menschenrechtssituation in der Türkei lässt den Wegweisungsvollzug nicht als unzulässig
erscheinen. An dieser Einschätzung vermögen auch die diesbezüglichen Einwände des
Beschwerdeführers in den Beschwerdeeingaben und der dort zitierte Artikel aus der
Zeitschrift "Der Spiegel" über in der Türkei inhaftierte Regierungskritiker nichts zu ändern,
weshalb es sich erübrigt, weiter darauf einzugehen.

E. 6.2
Gemäss Art. 83 Abs. 4 AuG kann der Vollzug der Wegweisung für Ausländerinnen oder
Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat auf Grund von
Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret
gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83
Abs. 7 AuG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren (vgl. BVGE 2009/51 E. 5.5 S. 748,
BVGE 2009/41 E. 7.1 S. 576 f.; Botschaft zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer vom 8. März 2002, BBl 2002 3818).

E. 6.2.1
Die Lage für die kurdische Minderheit in der Türkei ist zwar angespannt. Abgesehen von
den Provinzen Hakkari und Sirnak (vgl. BVGE 2013/2 E. 9 S. 11 ff.) ist jedoch nicht von
einer Situation allgemeiner Gewalt auszugehen, die einen Wegweisungsvollzug für
Asylsuchende kurdischer Ethnie generell als unzumutbar erscheinen liesse. So hat Abdullah
Öcalan am 21. März 2013 in einem Appell dazu ausgerufen, nunmehr der Politik den
Vorrang zu geben und die Waffen schweigen zu lassen. Diese Forderung zum
Waffenstillstand ist ein Schritt, der das Ende des jahrzehntelangen Konflikts zwischen der
PKK und der türkischen Regierung einleiten sowie eine merkliche Entspannung bewirken
könnte. Allein aufgrund der allgemeinen Situation in seinem Heimatstaat kann daher nicht
von einer konkreten Gefährdung des in B._______ wohnhaft gewesenen und sich zuletzt in
D._______ aufhaltenden Beschwerdeführers ausgegangen werden.

E. 6.2.2
In den Akten finden sich auch keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass der
Beschwerdeführer aus individuellen Gründen wirtschaftlicher, sozialer oder
gesundheitlicher Natur in eine existenzbedrohende Situation geraten würde. Der junge und



ledige Beschwerdeführer verfügt in seinem Heimatland über ein tragfähiges
verwandtschaftliches und soziales Beziehungsnetz (vgl. A5 S. 5), auf dessen Unterstützung
er in der Vergangenheit zählen konnte (bspw. Unterstützung bei der Ausreiseorganisation
durch einen [Verwandten]; finanzielle Unterstützung durch einen [Verwandten] [vgl. A5 S.
9]). Er hat das Gymnasium absolviert und weist damit eine sehr gute Schulbildung auf. Vor
seiner Ausreise aus der Türkei hat er in (...) gearbeitet (vgl. A5 S. 4). Damit darf davon
ausgegangen werden, dass er bei einer Rückkehr - wie bis anhin - in der Lage sein wird,
seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, gegebenenfalls mit der anfänglichen Unterstützung
seiner im In- und Ausland lebenden Verwandten. Im auf Beschwerdeebene eingereichten
ärztlichen Bericht vom 12. April 2013 wurde ihm ein guter körperlicher Zustand mit einer
geheilten Wunde am Becken attestiert, wobei ihm die behandelnde Ärztin aufgrund der von
ihm geschilderten Angst vor Polizisten nach der erlittenen Polizeihaft im Jahr 2012
empfahl, einen Psychiater aufzusuchen. Diesbezüglich ist festzustellen, dass nur dann auf
Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs geschlossen werden kann, wenn eine
notwendige medizinische Behandlung im Heimatland schlicht nicht zur Verfügung steht
und die Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des
Gesundheitszustands der betroffenen Person führt. Unzumutbarkeit liegt jedenfalls noch
nicht vor, wenn im Heimatstaat eine nicht dem schweizerischen Standard entsprechende
medizinische Behandlung möglich ist (vgl. BVGE 2009/2, EMARK 2003 Nr. 24 E. 5a und
b). Vorliegend ist nicht auf eine medizinische Notlage zu schliessen, die in der Türkei
schlicht nicht behandelbar wäre. Der ärztlichen Empfehlung vom 12. April 2013, einen
Psychiater aufzusuchen, kann der Beschwerdeführer auch in der Türkei nachkommen.
Institutionen zur Diagnostizierung und Behandlung psychischer Erkrankungen stehen auch
dort zur Verfügung. Insgesamt ist somit nicht davon auszugehen, der Beschwerdeführer
würde bei einer Rückkehr in sein Heimatland in eine seine Existenz vernichtende Situation
geraten, die als konkrete Gefährdung im Sinne der zu beachtenden Bestimmungen zu
werten wäre (Art. 83 Abs. 4 AuG).

E. 6.2.3
Der Vollzug der Wegweisung erweist sich daher sowohl vor dem Hintergrund der
allgemeinen Lage in der Türkei als auch in individueller Hinsicht als zumutbar.

E. 6.3
Der Wegweisungsvollzug ist schliesslich auch als möglich zu bezeichnen, da keine
Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2 AuG), und es dem Beschwerdeführer obliegt,
bei der allenfalls notwendigen Beschaffung von Reisedokumenten mitzuwirken (Art. 8 Abs.
4 AsylG; vgl. dazu auch BVGE 2008/34 E. 12 S. 513-515).

E. 6.4
Der durch die Vorinstanz verfügte Wegweisungsvollzug ist damit zu bestätigen und die
Anordnung der vorläufigen Aufnahme des Beschwerdeführers fällt ausser Betracht (Art. 83
Abs. 1-4 AuG).

E. 7
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig und vollständig feststellt und
angemessen ist (Art. 106 Abs. 1 AsylG). Die Beschwerde ist somit abzuweisen.

E. 8



Bei diesem Ausgang des Verfahrens wären dessen Kosten grundsätzlich dem
Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Da indes das Gesuch des
Beschwerdeführers um Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvorschusses und damit auch
das sinngemässe Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung gemäss Art.
65 Abs. 1 VwVG mit Zwischenverfügung vom 25. März 2013 gutgeheissen wurden, und
weiterhin von der prozessualen Bedürftigkeit des Beschwerdeführers auszugehen ist, ist auf
die Erhebung von Verfahrenskosten zu verzichten. (Dispositiv nächste Seite)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


